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Skoda, Philipp

Von: Reese, Renate, Vodafone DE <Renate.Reese02@vodafone.com>
Gesendet: Mittwoch, 10. September 2014 10:02
An: Werner, Kerstin
Betreff: Bebauungsplan He 28 in der Orstschaft Hersel; Ihr Zeichen 612601 - He 28

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für Ihre Leitungsanfrage.  
 
In den von Ihnen angegebenen Planungsbereichen befinden sich keine Glasfaserleitungen und Kabelschutzrohre der:  
 
 Vodafone GmbH (ehem. ISIS / ehem. Arcor AG & Co. KG)  
 
Somit erfolgt keine weitere Stellungnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Vodafone GmbH  
 
i. A. Stefan Begall                               i. A. Renate Reese  
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
E-Mail: trassenauskunft-west@vodafone.com 
Web:    www.vodafone.de 
 
Vodafone GmbH 
Adresse: D2-Park, 40878 Ratingen 
___________________________________________________________________ 
Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter www.vodafone.de/pflichtangaben  
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Skoda, Philipp

Von: Ermert, Susanne <Susanne.Ermert@lvr.de>
Gesendet: Mittwoch, 10. September 2014 13:41
An: Werner, Kerstin
Betreff: Bauleitplanung der Stadt Bornheim

Bebauungsplan He 28 in der Ortschaft Hersel 
Ihr Schreiben vom 06.08.2014; Zeichen 61 26 01 – He 28 
 
 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
Mein Zeichen: 16.1/14-002 
 
 
Sehr geehrte Frau  Werner, 
 
ich bedanke mich für die Übersendung der Planungsunterlagen im Rahmen des Aufstellungsverfahrens
für den o.a. Bebauungsplan. 
 
Auf der Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte zwischen der
Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erwarten.  Zwar wurden in der 
Fläche keine Untersuchungen zum Ist-Bestand an Bodendenkmälern durchgeführt, die Fläche weist
aber erhebliche Bodenstörungen auf, so dass nicht (mehr) mit erhaltenen Bodendenkmälern gerechnet 
wird.  
 
Ich verweise jedoch die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NW (Meldepflicht und
Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) und bitte Sie, folgenden Hinweis in die
Planungsunterlagen aufzunehmen: 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere
Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut
Eichthal in 51491 Overath, Tel. 02206 9030 0 Fax: 02206 9030 22 unverzüglich zu melden. Die
Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
Susanne Ermert 
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
Endenicher Straße 133 
53115 Bonn 
Tel: 0228/9834-187 
Fax: 0221/8284-0367 
E-Mail: susanne.ermert@lvr.de 
 
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 18.000 Beschäftigten für die 9,4 Millionen 
Menschen im Rheinland. 
Mit seinen 40 Schulen, zehn Kliniken, 19 Museen und Kultureinrichtungen sowie mit seinem Heilpädagogischen Netzwerk und 
dem Landesjugendamt erfüllt er Aufgaben, die rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter 
Leistungsträger für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. „Qualität für 
Menschen“ ist sein Leitgedanke. 
Die 13 kreisfreien Städte und die 12 Kreise im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des 
LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten Politikerinnen und Politiker aus den rheinischen Kommunen die Arbeit 
des Verbandes. 
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Skoda, Philipp

Von: Grünefeld, Rolf-Ingo <Rolf.Gruenefeld@regionalgas.de>
Gesendet: Dienstag, 2. September 2014 11:57
An: Werner, Kerstin; Pressestelle
Betreff: Bebauungsplan He 28 in Bornheim-Hersel

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage vom 06.08.2014, Az.: 61 26 01- He 28 und teilen hierzu
Folgendes mit: 
 
Gegen das von Ihnen geplante Bauleitverfahren bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 
 
Wir weisen darauf hin, dass innerhalb des dargestellten Planbereiches bereits Leitungen zur 
Erdgas-Versorgung vorhanden sind: im Mittelweg sowie in einem Teilbereich der Allerstraße. Der 
Bestand dieser Leitung ist zu gewährleisten. 
 
Im Zuge der weiteren Erschließung des Planbereiches kann die Erdgasversorgung – den 
Bedürfnissen entsprechend – von den umliegenden Straße aus erfolgen. 
 
Bei Interesse prüfen wir auch gerne den Einsatz von erneuerbaren Energien. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, 
insbesondere das Anpflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen 
anzustreben sind. Weitere Informationen hierzu enthält das Merkblatt "Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen. 
 
Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsleitungen 
gebündelt in Nebenanlagen 
(Gehwegen, Parkstreifen o. ä.) unterzubringen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist so zu 
dimensionieren, dass die 
geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander eingehalten werden 
können. Als Richtmaß sollte 
hier eine Mindestbreite von 1,50 m für Gas-, Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen 
gelten. 

 

Freundliche Grüße  

Rolf Grünefeld  

 

  

 

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG 
Dipl.-Ing. Rolf Grünefeld 
Abteilungsleiter Projektmanagement Netze 
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Münsterstraße 9 
53881 Euskirchen 

Tel +49 (2251) 708184 
Fax +49 (2251) 708573 
Mob +49 (171) 2253286  

Rolf.Gruenefeld@regionalgas.de 
www.regionalgas.de 

Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG 
Telefon: 02251/7080, Fax: 02251/708163 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Uwe Friedl 
Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Christian Metze 
Amtsgericht Bonn HRA 5884 

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Regionalgas Euskirchen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH  
Amtsgericht Bonn HRB 12691 

 

















Interoute Germany GmbH – Albert-Einstein-Ring 5 – 14532 Kleinmachnow

Interoute Germany GmbH 
Auskunft bei nicht betroffenen (negativen) Plananfragen und Aufgrabungsgenehmigungen 
Ihre Anfrage vom:  
Lage der Baustelle:  
Ihre Bearbeitungsnummer:  
Unsere Bearbeitungsnummer:  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,       
 
durch die oben genannte Maßnahme sind in dem angefragten Bereich keine Anlagen von 
i-21 / Interoute Germany GmbH betroffen. 
 
Allgemeiner Hinweis: 
Wir bitten Sie, künftige Plananfragen für die Firma i-21 / Interoute Germany GmbH nur noch an oben 
genannte  Adresse zu richten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stadt Bornheim

Rathausstr. 2
53332 Bornheim

22.08.2014
Roisdorfer Strasse, Bornheim
61 26 01 - He 28
49951

Andreas Lehmann

 Interoute Germany GmbH 
LEITUNGSAUSKUNFT 
Albert-Einstein-Ring 5 
14532 Kleinmachnow 
Tel.:+49 30 25431-0 
Fax:+49 30 25431-1729 
Email: 
leitungsauskunft@interoute.com 
Web: www.interoute.de 
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Skoda, Philipp

Von: netzbau-anfrage@netcologne.de
Gesendet: Donnerstag, 21. August 2014 12:57
An: Werner, Kerstin
Betreff: [netcologne.de #271948] Stadt Bornheim, AZ 612601-He28, 

Bebauungsplan He 28

Sehr geehrte Frau Werner, 
 
zur Zeit bestehen unsererseits keine Bedenken und keine aktuellen Planungen bezüglich eines 
Netzausbaus in diesem Bereich. 
 
Beachten Sie, dass hiermit keine Leitungsauskunft und somit auch keine Aussage über Anlagen der 
NetCologne GmbH erteilt wurde. 
Registrieren Sie sich hierzu an unserer Online Planauskunft unter der URL 
https://planauskunft.netcologne.de/ und stellen Sie Ihre Anfragen über diese. 
Sie erhalten zu jeder Leitungsauskunft eine Schutzanweisung, eine pdf-Datei als Übersicht und sofern 
Anlagen der NetCologne vorhanden sind eine dxf-Datei über diese. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A 
 
Mario Hohensee 
 
-- 
Mario Hohensee 
NETCOLOGNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH    
Am Coloneum 9 | 50829 Köln 
 
Geschäftsführer: Jost Hermanns, Mario Wilhelm Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Andreas Cerbe HRB 
25580, AG Köln 



 

 

 
Geschäftsführer: Kai Dargel
 

PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und –pflege mbH  l  Schnieringshof 10-14   l  45329 Essen
Telefon: 0201 / 36 59-0  l  Telefax 0201/ 36 59-163  l   E-Mail: info@pledoc.de  l  Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister   B 9864  l  USt-IdNr.  DE 170738401
Commerzbank AG, Essen (BLZ  360 400 39) Konto-Nr. 0120 811 500
IBAN: DE83 3604 0039 0120 8115 00  l  SWIFT: COBA DE FF 360
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 Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

Telefon
Telefax
E-Mail

 

0201/36 59 - 0
0201/36 59 - 160
fremdplanung@pledoc.de

 

PLEdoc GmbH   l  Postfach 12 02 55 l  45312 Essen

 
 

Stadt Bornheim
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

zuständig Bernd Schemberg
Durchwahl 0201/36 59 - 321
  

 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
61 26 01 - He 28, Werner 06.08.2014 PLEdoc GmbH 1229526 20.08.2014
 
Bebauungsplan He 28 in der Ortschaft Hersel
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Rahmen unserer Prüfung Ihrer Anfrage haben wir den räumlichen Ausdehnungsbereich Ihrer Maßnahme
in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan
markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie
bei Unstimmigkeiten umgehend mit uns Kontakt auf.
 
Der in der Anlage gekennzeichnete Bereich berührt keine Versorgungseinrichtungen der nachstehend
aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber.
 

- Open Grid Europe GmbH, Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (Ferngas Nordbayern GmbH (FGN)), Schwaig
- Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- GasLINE Telekommunikationsnetzges. deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen
- Viatel GmbH, Frankfurt

 
Diese Auskunft bezieht sich nur auf die Versorgungseinrichtungen der hier aufgelisteten
Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber (z. B. auch weiterer
E.ON-Gesellschaften) sind bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder
Regionalcentern gesondert einzuholen.
 
Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns. Eine
Weitergabe an Dritte ist unzulässig.
 
Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH
 

-Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig-
 
Anlage(n)



1

Skoda, Philipp

Von: wbv-urfeld@t-online.de
Gesendet: Dienstag, 19. August 2014 10:54
An: Werner, Kerstin
Betreff: Stellungnahme

Hallo und guten Morgen Frau Werner, 
wir bedanken uns für das Anschreiben mit ihrem Zeichen: 612601-He 28. 
Wir haben keine Einwände oder Bedenken ! 
MfG 
K.Evers 
Wasserwerksmeister  
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Skoda, Philipp

Von: Schmitz, Josef <Josef.Schmitz@polizei.nrw.de>
Gesendet: Dienstag, 19. August 2014 10:00
An: Werner, Kerstin
Cc: Pieck, Johannes
Betreff: Bebauungsplan He 28 in der Ortschaft Hersel

Direktion Verkehr/FüSt                                                                                  Bonn, 19.08.2014 
-   Verkehrsplanung   - 
 
 
 
 
Bebauungsplan He 28 in der Ortschaft Hersel 
Ihr Schreiben vom 06.08.2014 
Ihr Zeichen: 61 26 01 – He 28 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Betreffend Pkt. 6.1 bestehen aus verkehrspolizeilicher Sicht erhebliche Bedenken. 
Die Ausfahrt auf die L 118 (Roisdorfer Straße) ist besonders in den Verkehrsspitzen mit langen Wartezeiten 
verbunden. 
Verkehrslücken die ein Linksabbiegen erlauben würden, bestehen schon jetzt nicht.  
Alleine durch den signalisierten Knoten BAB-Abfahrt Bonn/Auffahrt Köln entstehen nicht nur zu den 
Verkehrsspitzen schon jetzt lange Rückstaus. 
Die Nähe der Anschlussstelle BAB 555 wird ein Linksabbiegen nicht zulassen. 
 
Der Knoten L 118/Mittelweg ist voll zu signalisieren.  
Diese Signalisierung ist mit den Lichtsignalanlagen an den Auf-/Abfahrten zu koordinieren. 
 
 
 
Im Auftrag 
Mit freundlichen Grüßen 

Josef Schmitz, PHK  
PP Bonn / Direktion Verkehr  
-Führungsstelle/Verkehrsplanung-  
Königswinterer Straße 500  
53227 Bonn-Ramersdorf  
Tel.: 0228/15-6021  
FAX: 0228/15-1204  
mailto: Josef.Schmitz@polizei.nrw.de  
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de  
Internet: http://www.polizei-bonn.de  

  

Der Inhalt dieser E-Mail (inklusive Anlagen) ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger/Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat 
dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe 
des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall bitten wir Sie sich mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. 
 



2

The information contained in this email (including attachments) is intended solely for the addressee. 
Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any form of disclosure, reproduction, distribution or any action taken or 
refrained from in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify the sender immediately. 

  
  
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 19.08.2014 
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Aktenzeichen: 

22.5-3-5382012-321/14/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Brand 

Zimmer 114 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Bornheim, Bebauungsplan Nr. H28 in Hersel 
 
Ihr Schreiben vom 06.08.2014, Az.: 61 26 01 - He 28  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im beantragten Be-
reich. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. 
Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (militärische Anlage). In der bei-
gefügten Karte ist lediglich der konkrete Verdacht dargestellt. Ich emp-
fehle eine Überprüfung des konkreten Verdachtes sowie der zu 
überbauenden Fläche auf Kampfmittel. Die Beauftragung dieser 
Überprüfung erfolgt über das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung 
auf unserer Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung  des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls 
das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Teile der beantragten Fläche sind von mir bereits ausgewertet worden. 
Bezüglich des alten Ergebnisses verweise ich auf die Stellungnahme 
22.5-3-5382012-135/12 vom 02.05.2012. Die obigen Empfehlungen be-
ziehen sich daher ausschließlich auf den übrigen, ergänzenden Bereich. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite   

Stadt Bornheim 
GB 3.2 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf


 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Datum 19.08.2014 

Seite 2 von 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

XXX2 
www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp 
 
Im Auftrag 
 
 
(Brand) 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp
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Diese Karte darf nur gemeinsam mit 
der zugehörigen textlichen Stellung-
nahme verwendet werden.Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382012-321/14

Legende 

Maßstab : 1:4.000
Datum : 19.08.2014

aktuelle Antragsfläche Laufgraben
Antragsfläche Panzergraben

SchützenlochBlindgängerverdachtspunkt
militärische Anlagegeräumte Blindgänger
Stellung

DÍ

geräumte Fläche
Nicht relevante Objekte ausserhalb 
des beantragten Bereichs sind
ausgeblendet.

Detektion nicht möglich



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum 02.05.2012 
Seite 1 von 2 
 
 
Aktenzeichen: 
22.5-3-5382012-135/12/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Brand 

Zimmer 114 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 West LB AG 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Bornheim, Allerstr. 
 
Ihr Schreiben vom 20.04.2012, Az.: 38 25 12  
 XXX1 
 
 
Die Auswertung des o.g Bereiches war möglich.  
 
Es liegt ein diffuser Kampfmittelverdacht vor. Außerdem existiert ein kon-
kreter Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Welt-
krieges (Geschützstellung, Laufgraben und Schützenloch). In der beige-
fügten Karte sind lediglich die konkreten Verdachte dargestellt. Ich emp-
fehle die geophysikalische Untersuchung der Verdachte sowie die 
Überprüfung der zu überbauenden Fläche. Sofern es nach 1945 Auf-
schüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 
1945 abzuschieben. Diese bauseitig durchzuführende Arbeit vorberei-
tender Art sollte, falls keine anderen Gründe dagegen sprechen, zweck-
mäßigerweise mit Baubeginn durchgeführt werden. Zur genauen Festle-
gung  des abzuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise 
wird um Terminabsprache für einen Ortstermin mit einem Mitarbeiter des 
KBD gebeten. Vorab werden dann zwingend Betretungserlaubnisse der 
betroffenen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene 
Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine Leitungen vorhanden sind, 
ist dieses schriftlich zu bestätigen.  
 
Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Be-
lastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. empfehle ich 
eine Sicherheitsdetektion. Die weitere Vorgehensweise ist dem bei-
liegenden Merkblatt zu entnehmen.   
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite  
www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/servic
e/index.html 
 
 

Stadt Bornheim 
GB 3.2 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 
XXX8 
 

 

 

Durchschrift 



 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Datum 02.05.2012 
Seite 2 von 2 
 
 

 

 

XXX2 
Im Auftrag 
 
 
(Brand) 



361700 361800 361900 362000 362100

56
25

50
0

56
25

60
0

56
25

70
0

56
25

80
0

56
25

90
0

Ergebnis der Luftbildauswertung 22.5-3-5382012-135/12

aktuelle Antragsfläche PanzergrabenLaufgraben
alte Antragsfläche BunkerVerdacht auf Bombenblindgänger
nicht auswertbare Fläche militärische Flächegeräumte Bombenblindgänger
geräumte Fläche StellungSchützenloch

DÎ

Kartenmaßstab : 1:2.500



Bezirksregierung Düsseldorf       Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW - Rheinland
   

Merkblatt für das Einbringen von „Sondierbohrungen“  
im Regierungsbezirk Köln 

 
Nicht in allen Fällen ist eine gezielte Luftbildauswertung oder Flächendetektion möglich, so 
dass keine konkrete Aussage über eine mögliche Kampfmittelbelastung erfolgen kann. Dies 
trifft in der Regel in Bereichen zu, in denen bereits während der Kriegshandlungen eine ge-
schlossene Bebauung vorhanden war. Erschwernisse insbesondere durch Schlagschatten-
bildung, Trümmerüberdeckung, Mehrfachbombardierung und schlechte Bildqualität kommen 
hinzu. Auch ist nicht immer bekannt, ob die zur Verfügung stehenden Luftbilder den letzten 
Stand der Kampfmittelbeeinflussung wiedergeben. Wenn es sich um ehemalige Bombenab-
wurfgebiete handelt, können Kampfmittelfunde nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  
Für diese Bereiche empfiehlt der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) bei be-
stimmten, als besonders gefährdet einzustufenden Arbeiten eine Sicherheitsüberprüfung.  
 
Zu diesen Arbeiten gehören insbesondere 

- Rammarbeiten 
- Verbauarbeiten 
- Pfahlgründungen 
- Rüttel- und hydraulische Einpressarbeiten 

sowie vergleichbare Arbeiten, bei denen erhebliche mechanische Kräfte auf den Boden aus-
geübt werden.  
 
Zur Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen sind nachfolgende Vorkehrungen zu treffen, 
die vom Eigentümer als Zustandsstörer zu veranlassen sind:  
 
Einbringung von Sondierbohrungen - nach einem vom KBD empfohlenen Bohrraster - mit 
einem Durchmesser von max. 120 mm, die ggf. je nach Bodenbeschaffenheit mit PVC-
Rohren (Innendurchmesser > 60mm) zu verrohren sind.  
 
Auflagen:  Die Bohrungen dürfen nur drehend mit Schnecke und nicht schlagend aus-

geführt werden. Bohrkronen als Schneidwerkzeug sowie Rüttel- und 
Schlagvorrichtungen dürfen nicht verwendet werden. Beim Auftreten von 
plötzlichen ungewöhnlichen Widerständen ist die Bohrung sofort auf-
zugeben und um mindestens 2 m zu versetzen. Als Bohrlochtiefe ist im Re-
gelfall (abhängig von den örtlichen Bodenverhältnissen) 7 m unter Gelän-
deoberkante (GOK) als ausreichend anzusehen. Die GOK bezieht sich im-
mer auf den Kriegszeitpunkt. Spülverfahren mit Spüllanze können sinnge-
mäß verwendet werden. 

 
Die Bohrlochdetektion erfolgt durch den KBD oder eines von ihm beauftragten Vertragsun-
ternehmens. Für die Dokumentation der überprüften Bohrungen ist dem KBD oder dem be-
auftragten Vertragsunternehmen ein Bohrplan zur Verfügung zu stellen. 
 
Da es sich bei diesen Arbeiten um zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ohne den konkreten 
Hinweis einer möglichen Kampfmittelbelastung handelt, kann das Einbringen der für diese 
Technik erforderlichen Sondierbohrungen unter Einhaltung entsprechender Auflagen auch 
durch Unternehmen ausgeführt werden, die nicht der Aufsicht des KBD unterliegen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Terminvorschläge bzgl. der Durchführung der Arbeiten nur per Fax 
oder Email berücksichtigt werden können. Senden Sie dazu nachfolgende Seite ausgefüllt 
an die Faxnummer: 0211 - 475 90 75 oder an kbd@brd.nrw.de. 
 
Im Auftrag 
gez. Daenecke 



Anmeldung von Sondierbohrungen zur Detektion 
 
 
Name, Firma, Telefon:           
 
           
     
 
 
 

Aktenzeichen des KBD: 

 

Datum: 

 

Bauherr / Auftraggeber (Name, 
Adresse, Telefonnr., Fax) 

 

Bohrfirma (Name, Adresse, 
Telefonnr., Fax) 

 

Bauvorhaben und Adresse: 

 

Ansprechpartner auf der Bau-
stelle zur genauen Terminab-
sprache (Name, Telefonnum-
mer): 

 

Anzahl der Bohrungen: 

 

Tiefe in m der Bohrungen: 

 

Terminvorschlag für Detektion: 

 

Besonderheiten (Arbeits-
schutz, usw.): 

 

 
 
 
Datum, Unterschrift:          
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Skoda, Philipp

Von: Planauskunft, 1 <Planauskunft1@KabelDeutschland.de>
Gesendet: Montag, 18. August 2014 08:53
An: Werner, Kerstin
Betreff: Stellungnahme S00012465, 53332 Bornheim, Bebauungsplan HE 28 in der 

Ortschaft Hersel

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH  
Zurmaiener Str. 175 * 54292 Trier  

Stadt Bornheim - 7.1 –Stadtplanung 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 

Referenz: 61 26 01 – He 28 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S00012465  
E-Mail: Planung_NE3_Trier@KabelDeutschland.de  
Datum: 18.08.2014  
53332 Bornheim, Bebauungsplan HE 28 in der Ortschaft Hersel  
Vorhabenart: Bauleitplanung  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 06.08.2014.  

Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

ACHTUNG!!! Gebiet wird von Unitymedia versorgt!!!  
 
Das BK-Verteilnetz des o.g. Ortes wird von der Unitymedia betrieben.  
 
Bitte wenden Sie sich an:  
 
Unitymedia KundenCenter Köln  
Aachener Str. 746-750  
50933 Köln 

Mit freundlichen Grüßen  
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH  

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

Verteilnetzplanung Süd/Trier  
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 
Region Rheinland-Pfalz/Saarland 
Zurmaiener Straße 175 
54292 Trier  
E-Mail: Planung_NE3_Trier@kabeldeutschland.de 
Internet: http://www.kabeldeutschland.de/  
 

 

Informationen zu Produkten und Services von Kabel Deutschland unter www.kabeldeutschland.de 
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Informationen, insbesondere Pflichtangaben (vgl. § 80 AktG, § 35a GmbHG, §§ 177a, 125a HGB), zu einzelnen Gesellschaften der Kabel 
Deutschland Gruppe finden Sie unter http://www.kabeldeutschland.com/de/info/pflichtangaben.html 
 
Diese E-Mail und etwaige Anhaenge enthalten vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 
sind, benachrichtigen Sie bitte den Absender und vernichten Sie anschliessend diese Mail und die Anlagen. 



Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Infra I 3 Az 45-60/BBP   

  HAUSANSCHRIFT 

POSTANSCHRIFT 
Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

Postfach 2963, 53019 Bonn 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr  ▪  Postfach 2963  ▪  53019 Bonn 

 

  

Stadt Bornheim 
7.1. Stadtplanung 
Postfach 1140 
53308 Bornheim 

  

TEL +49 (0)228 5504 – 4586 

FAX +49 (0)228 5504 – 5763  

BW 3402 

E-MAIL baiudbwtoeb@bundeswehr.org 

BEARBEITER Herr le Coutre 

 DATUM 18.08.2014 

 

BETREFF  Bebauungsplan He 28 in der Ortschaft Hersel  
 hier Abgabe einer Stellungnahme 
  

BEZUG  Stadt Bornheim – Az: 612601-HE 28 vom 06.08.2014 
   
 

ANLAGEN -/ - 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Werner, 
 
gegen das Bauvorhaben bestehen seitens der Bundeswehr keine Bedenken. 
 
Das Planungsgebiet liegt im Zuständigkeitsbereich der militärischen Luftfahrt. 
 
Bei Änderung der Bauhöhe ist das Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen 
und Umweltschutz der Bundeswehr erneut zu beteiligen. 
Ich bitte mir einen Nebenabdruck des Genehmigungsbescheides unter Angabe 
meines Aktenzeichens zu übersenden. 
 
Hinweis: 
Seit dem 1. April 2014  hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr ( BAIUDBw) Infra I 3 die Aufgaben der aufgelös-
ten Wehrbereichsverwaltung Nord, Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange und 
militärische Luftfahrtbehörde übernommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
gez: le Coutre 



 

Unitymedia NRW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353 

Geschäftsführer: Lutz Schüler (Vorsitzender) |  Dr. Herbert Leifker | Frank Meywerk | Winfried Rapp 

www.unitymedia.de 
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Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Frau Kleis-Mangold 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: 

E-Mail: ZentralePlanungND@umkbw.de 

Vorgangsnummer: 121680 

 

Stadt Bornheim 

Frau Werner 

Postfach 1140 

53308 Bornheim 

 

Datum   

15.08.2014 

Bebauungsplan He 28 in der Ortschaft Hersel 
Ihr Zeichen 61 26 01 – He 28 
 

Sehr geehrte Frau Werner, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia Kabel BW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia Kabel BW 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@umkbw.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@umkbw.de









